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Dieses Merkblatt dient der Orientierung über die wesentlichen Kennzeichnungspflichten für  

folgende Lebensmittel und Warengruppen: 

1. Rindfleisch (unverpackt in Bedientheken) 

2. Schweine-, Schaf- und Ziegenfleisch (unverpackt in Bedientheken) 

3. Geflügelfleisch (unverpackt in Bedientheken) 

4. Wildfleisch (unverpackt in Bedientheken) 

5. Schnittkäse (unverpackt in Bedientheken) 

6. Frischkäse und Zubereitungen aus diesen (unverpackt in Bedientheken) 

7. Fisch unverpackt in Bedientheken (unverpackt in Bedientheken) 

8. Backwaren (unverpackt in SB und Bedientheken) 

9. Süßwaren (unverpackt in Bedientheken) 

10. Obst/ Gemüse (unverpackt) 

11. Eier (unverpackt) 

12. Vorverpackte Lebensmittel 

13. Vorverpackte Lebensmittel (im Onlinehandel) 

14. Kosmetische Mittel  

15. Schmuck 

16. Bekleidung/ Textilien 

Die nachfolgenden Ausführungen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Unabhängig da-

von bleibt jeder Lebensmittelunternehmer für die ordnungsgemäße, vollständige und rechtskon-

forme Kennzeichnung seiner Produkte zuständig. Sämtliche Angaben sind dabei in deutscher 

Sprache zu verfassen. 

1. Rindfleisch (unverpackt in Bedientheken) 

• Die Bezeichnung 

• Der Preis je kg 

• Die Herkunftsangabe. 

• Ggf. der Hinweis, dass das Produkt aufgetaut worden ist 

• Die Referenznummer des Schlacht- und zerlege Betriebs sowie die Ohrmarkennummer 

muss im Betrieb einsehbar sein 

 

2. Schweine-, Schaf- und Ziegenfleisch (unverpackt in Bedientheken) 

• Die Bezeichnung 

• Der Preis je kg 

• Die Herkunftsangabe 

• Ggf. der Hinweis, dass das Produkt aufgetaut worden ist 

 

3. Geflügelfleisch (unverpackt in Bedientheken) 

• Die Bezeichnung 

• Der Preis je kg 

• Die Herkunftsangabe 

• Ggf. der Hinweis, dass das Produkt aufgetaut worden ist 

• Die Handelsklasse 

• Das Verbrauchsdatum „bei +4°C zu verbrauchen bis …“ (Tag, Monat) 

 

4. Wildfleisch (unverpackt in Bedientheken) 

• Die Bezeichnung 

• Der Preis je kg 

• Das Land in dem das Tier erlegt worden ist 

• Ggf. der Hinweis, dass das Produkt aufgetaut worden ist 
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5. Schnittkäse (unverpackt in Bedientheken) 

• Die Bezeichnung der Sorte 

• Ein Hinweis auf die Tierart, wenn der Käse nicht aus Kuhmilch hergestellt worden ist 

• Bei der Verwendung von Rohmilch die Bezeichnung „Rohmilchkäse“ 

• Der Preis je kg 

• Der Fettgehalt durch die Fettgehaltsstufe oder den Fettgehalt in der Trockenmasse  

• Die Angabe enthaltener Zusatzstoffe und Allergenen 

 

6. Frischkäse und Zubereitungen aus diesen (unverpackt in Bedientheken) 

• Die Bezeichnung 

• Ein Hinweis auf die Tierart, wenn das Produkt nicht aus Kuhmilch hergestellt worden ist 

• Der Preis je kg 

• Der Fettgehalt durch die Fettgehaltsstufe oder den Fettgehalt in der Trockenmasse  

• Das Mindesthaltbarkeitsdatum: „gekühlt mindestens haltbar bis...“ (Tag, Monat). 

• Die Angabe enthaltener Zusatzstoffe und Allergenen. 

 

7. Fisch unverpackt in Bedientheken (unverpackt in Bedientheken) 

• Die Handelsbezeichnung. Beispiel: „Wildlachs“ oder „Thunfisch“ 

• Der Preis je kg. 

• Der Wissenschaftlicher Artname. Beispiel: „Salmo salar“ (für Lachs) 

• Die Produktionsmethode. Beispiel: „Aquakultur“ oder „Wildfang“ 

• Das Fanggebiet oder Herkunft. Beispiel: „Herkunft: Norwegen“ 

• Die Fanggerätekategorie. Beispiel: „Fangmethode: Stellnetz“ 

• Ggf. ein Auftauhinweis. Beispiel: „Hinweis: Aufgetaut. Nicht wieder einfrieren!“ 

 

8. Backwaren (unverpackt in SB und Bedientheken) 

• Die Bezeichnung 

• Der Preis je Stück oder kg 

• Die Angabe enthaltener Zusatzstoffe und Allergene 

 

9. Eier (unverpackt) 

• Die Bezeichnung der Tierart 

• Der Preis je Stück 

• Die Haltungsform 

• Die Güteklasse 

• Die Erläuterung zum Erzeugercode 

• Das Mindesthaltbarkeitsdatum 

• Die Gewichtsklasse 

 

10. Süßwaren (unverpackt in Bedientheken) 

• Die Bezeichnung 

• Der Preis je Stück oder kg 

• Die Angabe enthaltener Zusatzstoffe und Allergene 

 

11. Obst/ Gemüse (unverpackt) 

• Die Bezeichnung 

• Die Angabe der Sorte wo dies vorgeschrieben ist 

• Der Preis je Stück oder kg 

• Die Angabe des Ursprungslandes 

• Die Angabe der Handelsklasse wo dies vorgeschrieben ist 

• Die Angabe von Schalenbehandlungsmitteln bei Zitrusfrüchten 
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12. Vorverpackte Lebensmittel 

• Die Angabe der Bezeichnung des Lebensmittels 

• Die Angabe des Mindesthaltbarkeitsdatums/ Verbrauchsdatums 

• Ein Verzeichnis der Zutaten und die Angabe der kennzeichnungspflichtigen Allergene und 

Zusatzstoffe 

• Die Menge bestimmter Zutaten oder Klassen von Zutaten (Quid) 

• Gegebenenfalls Anweisungen für die Aufbewahrung und/oder Verwendung 

• Der Name oder die Firma und die Anschrift des Lebensmittelunternehmers 

• Das Ursprungsland oder der Herkunftsort wo dies nach vorgesehen ist 

• Eine Gebrauchsanleitung, falls es schwierig wäre, das Lebensmittel ohne eine solche an-

gemessen zu verwenden 

• Für Getränke mit einem Alkoholgehalt von mehr als 1,2 Volumenprozent die Angabe des 

vorhandenen Alkoholgehalts in Volumenprozent 

• Eine Nährwertdeklaration 

 

13. Vorverpackte Lebensmittel (im Onlinehandel) 

• Die Angaben sind Identisch zu Nummer 12, jedoch ohne die Nennung des Mindesthaltbar-

keitsdatums/ Verbrauchsdatums 

 

14. Kosmetische Mittel  

• Name oder Firma und Anschrift der verantwortlichen Person  

• Nenninhalt (Gewicht oder Volumen) 

• Verwendungszweck, sofern dieser nicht eindeutig erkennbar ist 

• Liste der Inhaltsstoffe (INCI) in absteigender Reihenfolge 

• Warnhinweise und Anwendungshinweise, sofern erforderlich 

 

15.  Schmuck 

• Name und Anschrift des Herstellers oder Importeurs 

• Materialangaben (z. B. Edelstahl, Silber 925, Goldlegierung) 

• Hinweise zu Beschichtungen (z. B. vergoldet) 

• CE-Kennzeichnung, sofern es sich um Schmuck mit Spielzeugcharakter handelt 

• Sicherheits- und Warnhinweise, insbesondere bei Kinderprodukten  

 

16. Bekleidung/ Textilien 

• Faserzusammensetzung in Prozent (z. B. „100 % Baumwolle“) 

• Reihenfolge der Faserbestandteile nach Gewichtsanteil 

• Verwendung standardisierter Faserbezeichnungen Nach Textilkennzeichnungsverordnung 

• Name und Anschrift des Herstellers oder wenn dieser nicht in der EU ansässig ist des 

Importeurs inkl. Angabe der E-Mail- Adresse. 

 


